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 Persönliche Vorbemerkung und Einführung

Begleitend zu meinen politischen Tätigkeiten und Ämtern habe ich mich seit Jahrzehnten der Frage der historischen Erinnerungen und ihrer jeweils politischen Bedeutung gewidmet.

Schwerpunkt dieser Beschäftigung war – wie bei so vielen meiner Generation (Jahrgang 1940)- die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Es begann schon in meiner Schülerzeit in der DDR. Ich war seit den 1960er Jahren in Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und Politik an den Diskussionen um den wieder erstarkten Neonazismus (NPD, Aktion Widerstand, Wehrsportgruppen etc.) sowie an den intellektuellen Debatten (Richtlinienerarbeitung, Historikerstreit u. ä.) beteiligt.
Die Beschäftigung mit Bergen-Belsen und seiner politischen, wissenschaftlichen, menschlichen und didaktischen Dimension haben mich ständig begleitet und zu vielfältigen politischen Initiativen geführt (Landtagsanträge 1985, Ausbau der Gedenkstätte, Programm der Landeszentrale für politische Bildung, Kongresse der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, als zuständiger Minister Einflussnahme auf die schulische und außerschulische Erinnerungsarbeit, „ Haus der Stille“ in Bergen-Belsen im Jahre 2000). Ohne mein aktives Interesse gäbe es manches in Bergen-Belsen heute nicht. Mich macht es zufrieden, dass mein Engagement  Bergen-Belsen nie politischen Streit ausgelöst hat. Meine Nachfolgerin an der Spitze des Niedersächsischen Kultusministeriums, Renate Jürgens-Pieper, hat dafür Sorge getragen, dass die Beschlüsse der Landesregierung für die Neukonzeption der Gedenkstätte finanziell untermauert wurden. Und ihr Nachfolger,   der gegenwärtige Kultusminister forciert auf der Grundlage dieser früheren Beschlüsse den weiteren Ausbau der Gedenkstätte.
Die regionale Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen habe ich in den 1980er Jahren politisch koordiniert, so dass sie seit 1990 finanziell gefördert werden konnte.

Dies war nur möglich, weil es außerhalb der Politik in Niedersachsen Persönlichkeiten gab und gibt, die dafür begleitend die wissenschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen haben und weiter arbeiten. Ich nenne nur einige Namen: Prof. Dr. Herbert Obenaus,  Prof. Dr. Joachim Perels, Prof. Dr. Hans-Dieter Schmid von der Universität Hannover, Dr. Rahe, Regierungsdirektor Wilfried Wiedemann und den wissenschaftlichen Mitarbeiter Rolf Keller.

II. Die Primäropfer der NS-Herrschaft und ihre Würdigung

Mein Engagement ist nichts Außergewöhnliches. Es bettet sich ein in den großen und langen und schmerzhaften Prozess der Selbstaufklärung der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu einer historischen und moralischen Position geführt hat, die inzwischen für unsere politische Kultur konstitutiv und für die Zukunft unseres Landes unverzichtbar ist.
Ihr Ergebnis lässt sich mit der  knappen Formulierung beschreiben, dass jede Zukunftsdiskussion in Deutschland auszugehen hat von der Ursprungsschuld Nazi-Deutschlands am Zweiten Weltkrieg und der Verantwortung für den bis dahin nicht gekannten Versuch, auf industrielle Weise einen Genozid an Juden, Sinti und Roma und anderen Völkern zu begehen.

Spätestens seit der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 vor dem Deutschen Bundestag hat dies auch der konservative Teil der Gesellschaft der damaligen Bundesrepublik Deutschland akzeptiert, so dass sich der  Revisionsversuch der historischen Wertung der Geschichte des 20. Jahrhunderts 1986 f. durch den Historiker Ernst Nolte nicht durchsetzen konnte.

Gleichwohl ist damit noch nichts gesagt, wie tief dieses Anliegen in der Breite der deutschen Bevölkerung verankert ist. Es muss nachdenklich machen, dass die politische und kulturelle Elite Deutschlands, die im Oktober 1998 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Martin Walser stehend Ovationen für eine Rede gab, in der er sich beschwert zeigte, dass er immer an die „Moralkeule Auschwitz“ erinnert würde.
Die Motivation für die Erinnerungsarbeit, die sich an den Primäropfern in den Lagern, Gefängnissen, Tötungsanstalten und kriegerischen Aggressionen orientierte, beruht auf drei Gründen:

1. Die Erinnerung an die Toten und Geschundenen der Verfolgung und Drangsalierungen wach zu halten, um durch die Erforschung und Nennung der Namen ihnen ihre Würde wiederzugeben, was in jeder Generation notwendigerweise andere Formen hat.
2. Die  wissenschaftlich historische und didaktische Klärung des Geschehenen und eine deutliche Markierung der Verantwortlichkeiten herauszuarbeiten. Dazu gehört auch die Erinnerungsgeschichte in der DDR und der alten BRD.
3. Die politischen Schlussfolgerungen aus der allgemeinen Erkenntnis der Geschichte zu ziehen und damit  die Voraussetzungen für das „Nie wieder“ zu sichern.

Es ist nicht schwer, sich mit diesen Opfern moralisch und politisch zu identifizieren. Es ist im besten Fall menschliche Erschütterung und Empathie mit den Opfern. Das ist der Hintergrund für die vielen Projekte und Gedenkveranstaltungen z. B. am 9. November oder 27. Januar.  Sie sind Bestandteil unserer schulischen und kulturellen Identität. Es geht bei dieser Erinnerung nicht nur um die sechs Millionen getöteter Juden.
Angesichts der Eindeutigkeit der historischen Tatbestände ist es für das kulturelle Selbstverständnis der Deutschen in Zukunft wichtig, diesen erreichten Stand der Reflexion zu bewahren. Der Hinweis auf tatsächliche oder angebliche Schuld anderer Länder führt deswegen in die Irre, weil die Deutschen selbst zu ihrer eigenen Verantwortung stehen und jedweden Anschein einer Schuldaufrechnung vermeiden sollten. Andere Völker mit anderer Geschichte haben diesen Diskurs viel später begonnen oder verweigern ihn bis heute (Frankreich, Italien, Japan, Kroatien etc.). Aber ein Auschwitz hat es bei ihnen nicht gegeben.
Wir stehen heute, sechzig Jahre nach dem Kriegsende, vor dem Problem, dass die Zeugengeneration in den nächsten Jahren gestorben sein wird. Das gilt für Opfer, Täter und Beteiligte an Kriegshandlungen.

Was soll und muss aus diesem Strang der Erinnerung  der dritten und vierten Nachkriegsgeneration in Deutschland vermittelt werden? Was muss gesichert sein, um im kollektiven kulturellen Gedächtnis einen unbestrittenen Platz zu haben?
Dieser Strang der Erinnerung ist deswegen so bedeutsam, weil er vor Augen führt, welche tödliche Konsequenz sich aus mancher harmlos erscheinenden zivilen Einstellung ergeben kann.
Hierzu gehören die Fragen nach Verantwortung und Schuld

· der deutschen Eliten aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Justiz, Verwaltung;

· des deutschen Selbstverständnisses und -verstehens;

· der offenen und heimlichen Zustimmung zu ideologischen Versatzstücken der NS-Zeit wie Antisemitismus, Demokratieskepsis, politische Sonderwege;
· der großen und kleinen Nutznießer der NS-Zeit, wie es Götz Aly in seinem Buch „Hitlers Volksstaat“ wieder nachgewiesen hat;

· der psychologischen Dispositionen und Folgen bestimmter Werthaltungen (Eidgebundenheit soldatischen Handelns, Empathiefähigkeit mit anderen Kulturen, usw.

Erst solche Überlegungen geben dem Wirken des Widerstandes (militärisch, kirchlich, Arbeiterbewegung) seine Bedeutung und Relevanz für die Erziehung zur Zivilcourage.
Auch dann, wenn diese Fragen und politischen Schlussfolgerungen in der Regel zunächst dem eher linken politischen Spektrum zuzuordnen waren, ist der Kern des Anliegens inzwischen kulturelles Allgemeingut, wenn man die rechtsextremistische Szene nicht berücksichtigt.

Das liegt daran- es sei noch einmal wiederholt-, weil  an der Kriegsschuld und der einmaligen Ungeheuerlichkeit des Völkermords im Holocaust keine ernsthaften Zweifel bestehen und die Menschenrechte in Deutschland durchweg positiv gesehen werden.

III. Erinnerung an die Sekundäropfer (Vertriebene)
Parallel zu diesem Erinnerungsstrang, der erst spät begann, hat es in der Bundesrepublik immer die Selbsterinnerungsarbeit der Vertriebenen und ihrer Verbände gegeben. Sie ist weiter aktuell, wie man an der Diskussion um ein „Zentrum der Vertreibungen“ sehen kann. Die aktuelle Ausstellung im Haus der deutschen Geschichte in Bonn zeugt vom weiter lebendigen Interesse an diesen Vorgängen.
Die millionenfachen schrecklichen Erlebnisse (es waren insgesamt etwa 13 oder 15 Millionen Deutsche, je nach dem, wie man zählt) waren bis in die 1970er Jahre unausgesprochen politisch verknüpft mit der Forderung nach dem Offenhalten der Oder-Neiße-Grenze. Dies ist erst mit dem deutsch-polnischen Vertrag von 1991 endgültig beseitigt. Allerdings wird das Misstrauen der Russen, Tschechen und Polen durch das Verlangen nach Restitution wach gehalten.

Die Vertriebenenorganisationen waren im Osten ein willkommener Buhmann und im Westen willkommenes Stimmvieh. Die Vertriebenen, die sich in der Bundesrepublik und der DDR mit bewundernswerter Tüchtigkeit integrierten und deren Überlebenswille und Neuanfangsorientierung nicht unwesentlich das ökonomische Klima der Nachkriegszeit prägte, wurden von allen Seiten missbraucht, weil mit zunehmender Zeit die Realisierung ihres  politischen Konzepts illusionär wurden. In diesem Zusammenhang sei daher an die                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Denkschrift der EKD zur Vertriebenenfrage und an den Briefwechsel der polnischen und deutschen katholischen Bischöfe vor 40 Jahren erinnert.
Aus der Rückschau ergibt sich aber noch  ein anderes Problem.  

Warum war es so schwer, die tatsächlich grausigen und traumatischen Erlebnisse und Gefühle auch außerhalb des Kreises der Betroffenen angemessen zu würdigen, ohne in billige Aufrechnungen zu verfallen und ohne das Bewusstsein der Erst- und Gesamtverantwortung Deutschlands zu vernachlässigen?

Die Erinnerung blieb bei den Betroffenen, auch wenn viel dokumentiert und geforscht worden ist. Ihre Geschichte empfanden große Teile der Bevölkerung, in deren Gemeinden und Städte sie zogen,  als lästig. Die Aufnahmebereitschaft war durchaus nicht vom  Solidaritätsgefühl eines gemeinsam verantworteten Krieges getragen.

Es war offensichtlich nicht möglich (Ist es überhaupt möglich?), über das Leiden zu reden, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, politische Zwecke zu verfolgen (Grenzfrage) oder die Unsäglichkeit  des Angriffskrieges und den Skandal der Verfolgung und des systematischen Völkermords relativieren zu wollen.

So verharrten Millionen von Familien  im Beklagen des ihnen zugefügten Leids und der Heimattümelei sowie der gegenseitigen Bestätigung ihrer Erfahrungen im Familienkreis und ehemaligen Dorfgemeinschaften auf Heimatvertriebenentreffen.

Das Aufsehen, das Günter Graß mit seiner Novelle „Im Krebsgang“ im Jahre 2002 erregte,  scheint dem Umstand geschuldet, dass ein ausgewiesener prominenter „linker“ Schriftsteller und noch dazu der einzige lebende deutsche Nobelpreisträger für Literatur, d. h. ein politisch Unmissverständlicher (im Gegensatz zu Martin Walser), die fürchterlichen Vorgänge des Untergangs der „Wilhelm Gustloff“ thematisierte und mit der Schilderung so etwas wie die Anerkennung von Leidenserfahrungen   außerhalb des Kreises der Betroffenen erwirkt hat.
Mit dieser Anerkennung könnte es gelingen, die Erinnerung der Flüchtlinge und Vertriebenen für alle sprechbar, gleichsam ausdrückbar zu machen, ohne in eine Mentalität des Opferrankings zu geraten.

Erreichbar ist ein solches Ziel aber erst, wenn der unglückselige Gedanke eines deutschen Zentrums für Vertreibungen aufgegeben  und stattdessen eine europäische Sichtweise der Vertreibungen und der ethnischen Säuberungen, wie es ja heute so vornehm heißt, leitendes Motiv wird. Die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD lässt  noch manches zu. Es geht schließlich nicht nur um 13 oder 15  Millionen  Deutsche, sondern auch um Millionen Menschen aus Polen, den baltischen und mittelosteuropäischen Ländern.
IV.  Erinnerung an  Sekundäropfer (Ziviltote, Bombenopfer)
Wiederum parallel zu der Vertriebenenproblematik gibt es seit einigen Jahren eine wissenschaftliche und öffentliche Thematisierung der deutschen Ziviltoten, vor allem der Bombenopfer. Das Buch von Jörg Friedrich hat daran entscheidenden Anteil.

Ich glaube, es gehört zur politischen Hygiene einer Gesellschaft, über solche Erfahrungen reden zu lernen und damit frei zu werden für weitergehende, d. h. in die Zukunft gerichtete Aufgaben.  Geschieht das nicht, kann es passieren, dass z. B. Neonazis instinktsicher versuchen, einen nicht bearbeiteten Teil der Erinnerung politisch für sich zu buchen. Mit dem propagandistischen Schlagwort des „Bombenholocaust“ haben sie es im Sächsischen Landtag zum 60. Jahrestag der Bombardierung Dresdens getan.

Es ist unsinnig, die Opfer der KZs mit den Toten in den verschütteten Bombenkellern zu vergleichen. Menschliches Leid ist es immer.

Alle, die darüber oder davon berichten, müssen nur wissen, woher das Unglück kam und wo die Verantwortung für das unermessliche Leid liegt. Man sollte nur dann über Dresden, Hamburg, Swinemünde oder andere  bombardierte Städte reden und die Anerkennung der Fürchterlichkeit des Geschehenen fordern, wenn man weiß, dass zuerst die Frauen und Kinder in Coventry, Rotterdam und Warschau im Bombenhagel starben.
Politisch wäre es zu wenig, den Zorn allein bei den Bombergeschwadern und ihren Befehlsgebern abzuladen und nicht zugleich den langen Weg deutscher Verantwortlichkeiten für dieses Desaster zu erinnern.

Der Bombenkrieg hat in Deutschland eine starke Wirkung in der Erinnerung und im Diskurs über den Zweiten Weltkrieg hinterlassen, wenngleich die Zahl der unmittelbar Getöteten auf „nur“ gut 600 000 geschätzt wird. Während des Krieges waren die Dörfer und kleineren Städte durch die Ausweichbesuche von Bekannten und Verwandten ins Geschehen involviert, nach dem Krieg haben lange Jahre die völlig zerstörten Städte sich tief ins Gedächtnis eingegraben.

V. Erinnerung an die Opfer des Stalinismus

Mit der Einheit Deutschlands hat die Erinnerungskultur in Deutschland eine zusätzliche Variante erhalten. Konnten sich in den westlichen Zonen und der Bundesrepublik nach 1945 im Rahmen demokratischer Staatsbildung die Freiheitsrechte entwickeln, war dies in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR nach der Befreiung vom Faschismus nur im Rahmen der geduldeten kommunistischen Herrschaft möglich. Deshalb hat es in der DDR Tausende von Inhaftierten, eine nicht bekannte Zahl von Verschleppten und Hingerichteten gegeben.  Ihr Schicksal und die politischen Zusammenhänge, denen sie geschuldet sind, gehören zweifellos in das Thema Erinnerungskultur.
Allerdings ist es höchst problematisch und geradezu fahrlässig, die Verfolgung in der DDR mit der Verfolgung und den Verbrechen der NS-Herrschaft gleichzusetzen. In diesem Zusammenhang sei an einen Antrag der CDU/CSU- Bundestagsfraktion aus dem Jahre 2001 erinnert , als national bedeutsame Stätten der  Erinnerung jeweils 8 Orte der Verfolgung durch die Nazis und die DDR zu definieren und dafür Bundesgelder zu reklamieren. Dabei machte man in etwa folgende Rechnung auf: 
Bergen-Belsen= Bautzen,

Dachau           = Hohenschönhausen,
Ravensbrück  = Roter Ochse in Halle usw.

Das war offensichtlich der Versuch, die Totalitarismusthese links= rechts in eine parallele Opferwertung zu überführen. Ganz gleich, ob man damit eine Relativierung der Naziopfer oder eine Aufwertung der DDR-Opfer bezweckte, daneben ist eine solche Denkart allemal.

Man kann selbstverständlich mit den Verfolgten, Inhaftierten und Gezeichneten der DDR-Zeit nicht über die Vergleichbarkeit oder Unterschiede der Verfolgung und industriellen Tötung in der NS-Zeit reden. Ein solcher Versuch wäre unsinnig. Aber sie haben Anspruch auf eine eigene Würdigung, doch ist der Verfolgungszusammenhang  ein jeweils anderer, wenn auch, auf das Individuum bezogen, die Scheußlichkeit einzelner Vorgänge nicht verkleinert werden darf. 
Zur Typologie der Erinnerungskulturen gehören sie zweifellos auch, wenngleich sie quantitativ und regional viel geringere Dimensionen hat als die vorher behandelten

Opfergruppen.

VI.   Erinnerung an eine besondere Opfergruppe- Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

            In den unmittelbaren Zusammenhang mit dem Krieg gehört das Schicksal der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter mit mehr als 10 Millionen Menschen aus ganz Europa. Sie haben in der deutschen Erinnerung keinen festen Platz, da sie in der Regel nach 1945 nicht mehr in Deutschland waren und deswegen kaum unbequeme Fragen gestellt wurden.

Es ist aber gut zu wissen, dass es sich hierbei um  höchst unterschiedliche Personengruppen handelt:

· die in den KZs Inhaftierten, die der „Vernichtung durch Arbeit“ ausgeliefert waren;

· die Militärinternierten, die unter schlechten Wohnverhältnissen, 

            miserabler Verpflegung und  ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen

            litten, wobei es unterschiedliche Behandlungsweisen für Italiener, Franzosen, Polen, 

            Russen u. a. gab;
· die in der Industrie mit zumeist militärischer Bestimmung eingesetzten Personen;

· die  in der Landwirtschaft Tätigen, die über unterschiedliche Erfahrungen mit ihren
deutschen Arbeitgebern verfügten.
Insgesamt kann man durchaus von einer herzlosen Erinnerung an diese Menschen sprechen. Dem widerspricht auch nicht die individuell anrührende Anhänglichkeit, die sich nach 1990  zeigte. Daneben steht die Erfahrung extremer Ungerechtigkeit und Qual.

In Norddeutschland ist die mündlich weiter getragene Erinnerung an solche Polen lebendig, die sich in den Tagen zwischen der amerikanischen/englischen/kanadischen Eroberung und der Etablierung einer geordneten Verwaltung auf eigene Faust schadlos halten wollten.
Die Debatte um die Entschädigung der noch lebenden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nach 1998 hat zu einer späten, für die meisten zu späten, Anerkennung des ihnen zugefügten Unrechts geführt.

VII.  Erinnerung an die Soldaten (Kriegsgefangene)
Eine ganz andere Qualität  hat die Erinnerung an die beteiligten Soldaten, wobei zwischen ihrem Status als Kriegsgefangene (auf jeder Seite)und als im Einsatz befindliche Truppe  zu unterscheiden ist. Über die menschenverachtende Behandlung vor allem der sowjetischen Kriegsgefangenen, die weitgehend von der Wehrmacht zu verantworten war, muss man in Deutschland im Zusammenhang mit den unter Kap. I genannten Opfern reden. Bei uns in Niedersachsen liegen in Hoersten, Wietzendorf, Oerbke und Sandbostel etwa

 100 000 im Lager verhungerte, an Fleckfieber erkrankte und erfrorene Russen. Sie krepierten teilweise vor den Augen der deutschen Bevölkerung im Winter 1941/42. In Zeithain bei Riesa liegen mehr als 30 000 russische Kriegsgefangene begraben.

 Ihre Namen, von der Wehrmacht akribisch verzeichnet  und die von den Westalliierten an die Sowjetregierung übergeben , werden erst nach 1991 den Angehörigen mitgeteilt, sofern dies noch möglich ist. Als der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Sommer 2005 in Twer vor mehr als 600 Teilnehmern die Todesurkunden aushändigte, war dies von großer emotionaler Anteilnahme begleitet.

Dieselben Geschichten kann man jetzt umgekehrt erzählen. Deutsche Kriegsgefangene wurden zu Hunderttausenden in die Zwangsarbeit getrieben, nach Sibirien verschleppt, in Eis und Kälte  zu Tode gebracht. Für die einzelnen Gefangenen war es letztlich egal, wer die Verantwortung für ihr Sterben trug. Opfer wurden sie alle, wenn  auch wahr bleibt, dass die deutschen Kriegsgefangenen zuvor als Eroberer aufgetreten waren. 

Für uns Nachgeborene ist es allerdings wichtig in Erinnerung zu behalten, wer den Krieg aus welchen Gründen angefangen hat.

In Deutschland hat die Erinnerung an die Kriegsgefangenen eine intensivere Schmerzerfahrung ausgelöst als die Meldung vom Tod eines Soldaten. Denn damit verbunden war jahrelange Hoffnung auf Heimkehr und die Vorstellung von unmenschlicher Quälerei.. Dasselbe gilt natürlich auch für die angegriffene Seite.

Jedenfalls sind die Tränen russischer Mütter über ihre umgekommenen Söhne nicht weniger Wert als die deutscher Mütter. Ob in der Trauer in Deutschland immer gegenwärtig war, dass die eigenen Angehörigen Teilnehmer eines Angriffskrieges waren, mag dahingestellt sein. Aber wahr ist, dass alle Tränen die unmittelbaren und mittelbaren Folgen einer völkermörderischen Politik waren.
Alle Kriegsgefangenen waren Material für andere Zwecke: zunächst zu „teuer“ hinsichtlich der Ernährung, dann begehrt als Arbeitskräfte. Auf jeder Seite waren die Regeln des Internationalen Roten Kreuzes für die Behandlung der Kriegsgefangenen nicht berücksichtigt.

Im Fall der Kriegsgefangenen ist die moralisch-politische Bewertung ziemlich eindeutig. Sie sind im konkreten Fall Opfer. Das gilt für ihren persönlichen Tod. Ob sie in der Zeit vor der Gefangennahme sich etwas zu schulden kommen ließen und wie man im nachgewiesenen Fall damit umgeht, ist damit noch nicht diskutiert.
In Deutschland ist die Erinnerung an die deutschen Kriegsgefangenen, weil es die eigenen Leute waren,  intensiv gepflegt worden. An die Russen musste sie erst erarbeitet werden und hat in der Breite der Bevölkerung keine wirkliche Resonanz.

Bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen 1955 aus der Sowjetunion hat Bundespräsident Köhler  am 12. 10. 2005 in Friedland  auf die  Behandlung der Kriegsgefangenen  kurz hingewiesen:“ ..mehr als drei Millionen Rotarmisten sind in deutscher Gefangenschaft gestorben oder gar ermordet worden und mehr als eine Million deutsche Soldaten sind in sowjetischer Gefangenschaft umgekommen.“
VIII.   Erinnerung an die Soldaten
Der komplizierteste Erinnerungsfall sind die aktiven und die gefallenen Soldaten. Ich möchte mich im Folgenden auf die etwa 5 Millionen gefallenen deutschen Soldaten beschränken. Etwa 13 Millionen standen unter Waffen, zählt man die ausländischen Truppen und die zum Ende des Krieges notdürftig ausgerüsteten sog. Volkssturmmänner hinzu, waren es etwa 19 Millionen.
2 Millionen der gefallenen Soldaten liegen auf mehr als 800 Friedhöfen in mehr als 40 Ländern; seit 1990 sind im Osten ( d. h. in Mittelosteuropa und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion) etwa 800 000 Gebeine gefunden und viele identifiziert worden. 2 Millionen liegen noch irgendwo zwischen dem Weißen und Schwarzen Meer.

In fast jeder Gemeinde Deutschlands erinnern Kriegerdenkmale oder Tafeln in Kirchen an die Gefallenen einer Ortschaft, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen oder vermisst  sind. In den neuen Bundesländern hat man nach 1990 die Namen der im Zweiten  Weltkrieg in die Denkmale aus dem Ersten Weltkrieg nachgetragen. Mit der Heldenrhretorik der alten Denkmale hat man sich dabei nur selten auseinandergesetzt.
Nach der Genfer Konvention und den darauf basierenden bilateralen Abkommen besteht für alle Gefallenen ein sog. „dauerndes Ruherecht“. Das gilt für die Soldaten aller Länder. Im Unterschied zu unseren privaten Gewohnheiten werden diese Gräber also nicht nach 25 oder 30 Jahren eingeebnet bzw. aufgelassen.
 Die Errichtung solcher Gräber  und Friedhöfe und deren Pflege hat seit 1919 im Auftrag des Staates der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übernommen. Sein Etat von heute etwa 40 Millionen Euro jährlich enthält etwa 10 % Steuergelder; 90 % kommen allein aus Spenden.
Selbstverständnis, Architektur und Rhetorik des Volksbundes spiegeln die Wandlungen der Totenerinnerung wider: von der unreflektierten mörderischen Heldenbeschwörung in den 1920er und 1930er Jahren zur Sprache der „Versöhnung über den Gräbern“ und der praktischen Friedensarbeit mit einem starken Zweig der Jugendarbeit heute.
Im Unterschied zu allen vorher genannten Erinnerungsfällen berührt  die Arbeit des Volksbundes eine das ganze Land  und alle Bevölkerungsschichten betreffendes Problem. Bei 13 bzw. 19 Millionen Waffenträgern ist jede Familie mehrfach betroffen, was man weder von den KZ-Opfern, noch von den politischen Gefangenen noch von den Bombenopfern, den Zwangsarbeitern, den Flüchtlingen, den geistig Behinderten oder anderen Verfolgten und Opfern sagen kann.

     Die Arbeit an den Kriegsgräbern kommt daher  den Menschen in Deutschland besonders    

     nahe. 
Seit Langem mit der Opferproblematik befasst und seit zwei Jahren im Volksbund engagiert, fällt mir auf, wie wenig einerseits diejenigen, welche sich um die in den Kapiteln I bis VI genannten Opfer kümmern, bzw. sich ihnen verbunden fühlen oder betroffen sind, sich mit der Erinnerung an die Soldaten beschäftigen, und wie wenig andererseits im Volksbund grundsätzlich und mit dem Willen zur historischen, politischen und ethischen Klarheit gedacht wird. Ich meine nicht die aufopferungsvolle und mühsame Arbeit der Exhumierungen, Grabanlagen, Pflege usw., sondern den gedanklichen Kontext. 
Dass dies ein unaufgearbeitetes Gebiet ist, zeigt die Reaktion auf die Wehrmachtsausstellung. Die zu Recht kritisierten Fehler (falsch zugeordnete Bilder, überinterpretierte Texte) dienten jedoch vielfach als Anlass, den politischen und historisch andernorts längst exakt aufgearbeiteten Wehrmachtskomplex außer Acht zu lassen.

Die Frage, ob deutsche Soldaten nur Opfer waren oder auch Täter oder beides und wer was war, ist familiär und politisch prekär.

Ich möchte gern begrifflich unterscheiden zwischen dem privaten und öffentlichen Aspekt  des Soldatentodes.
Was den privaten, persönlichen Tod eines Menschen angeht, so leben wir in einem alten historischen Kulturraum, der sich in seinen Werthaltungen einem Toten gegenüber aus der Antike (vgl. Antigone  des Sophokles),  dem Christentum (Auferstehungserwartung) und dem Judentum (Unberührbarkeit der Gräber) speist.
 Der Kerngedanke ist: Ein toter Mensch muss ordentlich begraben werden.
 An diesen Ort kann sich Trauer konzentrieren. Grabschändung oder gar Leichenschändung ist ein ethisch schweres Vergehen und bis heute mit Strafe belegt.
 Wahrscheinlich ist diese Auffassung noch älter und geradezu archaisch. Jemandem ein Grab vorzuenthalten gilt als eine besonders schändliche Entwürdigung. Dass es außer in Bergen- Belsen in allen Konzentrationslagern praktisch keine jüdischen Gräber gibt, weil man die Opfer auf Scheiterhaufen oder in Verbrennungsöfen zu Staub und Asche vernichtet hat, muss als eine bewusste und gezielte zusätzliche kulturelle Perfidie angesehen werden.
 Das Reden über die Toten kennt in unserer Kultur die Milde : de mortuis nihil nisi bene oder christlich gewendet „Ein Toter hat, was immer er auch getan hat, bereits vor seinem Richter gestanden. Was sollen die Nachgeborenen noch richten?“
Aus diesen Vorstellungen leitet sich die moralische Rechtfertigung der Kriegsgräberarbeit. Sie ist ein humaner Dienst.

 Wer dies nicht bereit ist zu akzeptieren, hat einen wesentlichen Teil unserer kulturellen Substanz nicht verstanden. Wer erfahren hat, was es für Familien bedeutet, am endlich gefundenen Grab eines Angehörigen (ganz gleich, ob man ihn kannte oder nicht) zu stehen, wird das unmittelbar einsichtig finden. Ich habe es beim Klagegesang ukrainischer Töchter von begrabenen Vätern in Oerbke genauso erlebt wie bei den ernsten Gesichtern deutscher Enkel in Bartossen in Masuren.

Damit ist über den öffentlichen Tod, den jeder Soldat  auch gestorben ist, noch nichts gesagt.

Für die deutschen Soldaten stand ihr öffentlicher Tod im Kontext eines Angriffskrieges, der im Osten entgegen allen bisherigen Kriegstraditionen erklärtermaßen ein Vernichtungskrieg sein sollte. Die Soldaten der Befehlsgewalt  einer militärischen Führung unterworfen, die das damals geltende Kriegsrecht teilweise bewusst missachtete. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die politische Führung ihres Landes, das viele zu verteidigen glaubten, einen verbrecherischen Charakter hatte.

Mit der Kampfmoral war ein ideologischer Ehrenkodex verbunden (Tapferkeit, Ehre, Heldentum, Diskriminierung von bestimmten Feinden, Vaterlandsverteidigung etc.), der Zwecken diente, die der Masse der Soldaten letztlich nicht durchschaubar war.
Es gab von oben bis unten verbrecherisch und verblendet handelnde Soldaten. Es gab „fanatische“ Nazis, vor allem unter den jungen Angehörigen der Waffen-SS, die rücksichtslos gegen sich selbst und andere agierten. Es gab, wie in jeder Armee, kriminelle und charakterlich labile Menschen, die den Krieg, der ohnehin alle zivilen Regeln außer Kraft setzte, noch einmal verschlimmerten.  Die Grenze zwischen „normaler operativer Kriegführung“, sei es im Angriff oder beim Rückzug, und dem Vernichtungskrieg wurde nicht überall scharf gezogen. Schließlich hat sich die Wehrmachtsführung nur selten gewehrt, dass hinter der Front die grässlichsten Mordaktionen an Juden und Zivilisten verübt wurden, von den unscharfen Regeln der sog. Partisanenbekämpfung ganz abgesehen (Italien, Sowjetunion, Frankreich, Jugoslawien, Griechenland u. a.).

Real war, dass man Länder eroberte und dabei ausgesprochen grausam vorging. Dass es dabei auch korrektes militärisches Verhalten gab, mag bis zum Beweis des Gegenteils unterstellt sein.

 Aber die realen Verhältnisse waren oft viel komplizierter als dass man sie mit einer nachgenerationellen moralischen Beurteilung richtig erfassen könnte. Was wissen wir wirklich über die existentielle Not der sog. einfachen Soldaten? Willy Peter Reeses Aufzeichnungen über die sich im Laufe der Kriegsjahre wandelnden seelischen Zustände seiner selbst geben einen Eindruck davon. Soll man etwa die Soldaten verurteilen, die an den Seelower Höhen nach dem  tagelangen Trommelfeuer der sowjetischen Artillerie sich plötzlich  untergeärmelt herantorkelnden betrunkenen russischen Soldatenreihen gegenübersahen  und geschossen haben, weil es keinen anderen Ausweg gab?

Jedenfalls ist es völlig unbefriedigend, hier flächendeckend mit einem Täterbegriff zu operieren, wenn  keine  individuelle Schuld nachgewiesen werden kann. Es ist unzweifelhaft, dass ein Soldat, der als Teil einer Armee ein anderes Land überfällt bzw. überfallen muss, ein Täter ist. Aber ist er es automatisch auch im Sinne einer individuell zurechenbaren Schuld?
Im Unterschied zum persönlichen Tod ist der öffentliche Tod der Soldaten einem öffentlichen Raisonnement ausgesetzt und zugänglich.
 Wenn das nicht der Fall wäre, müsste man über alle Verbrechen schweigen. Und das ist angesichts der Opfer von Kriegen unsinnig.
Jede Erinnerung hat ihre eigene Kraft und ist ernst zu nehmen. Das gilt auch dann, wenn die Erinnerung verklärt, verschweigt, sich selbst rechtfertigt oder Andere verteufelt. Wenn es sich um eine bewusste Lüge oder Verdrängung handelt, muss man dies bekämpfen. Wenn es sich aber um falsche Erinnerung handelt, an die ein Mensch selbsttäuschend glaubt, ist damit schwer umzugehen. Die Erinnerung der Menschen spiegelt nicht automatisch die gewesene Wahrheit wider. Dies ist ein  altbekanntes Problem, zu dessen wissenschaftlicher Bearbeitung die Geschichtswissenschaft und die Psychologie differenzierte Methoden entwickelt  haben.
 Man muss gedanklich und , was den Volksbund betrifft, praktisch unterscheiden zwischen denen, die sich eindeutig verbrecherisch und völkerrechtswidrig ( sei es durch Befehle oder Taten) verhalten haben, und denen, deren kriegerisches Verhalten eine eindeutige Unterscheidung zwischen Täter und Opfer nicht zulassen oder denen man individuell gar nichts vorwerfen kann. Jeder Soldat, der an konkreten Kampfhandlungen beteiligt war, kennt offenbar diese Situationen, die im Nachhinein moralisch pauschal zu beurteilen kaum gerecht sein kann. Allein das Bewusstmachen dieses Sachverhalts macht den Weg frei für Erkenntnis und Beurteilung.
Reinhart Kosellek hat zum 8. Mai 2005 darauf hingewiesen, dass es ein „Vetorecht der eigenen Erinnerung“ gebe. Er meint damit den Widerspruch gegen Wertungen der Nachgeborenen, die für einen Beteiligten so abstrakt sind, dass sie mit der eigenen Erinnerung gar nichts zu tun haben oder ihr sogar widersprechen. Daraus kann man- unabhängig von den methodischen Zweifeln- den Schluss ziehen,  dass jede allgemeine Wertung so viel wie möglich konkrete Erinnerung umfassen und bearbeiten sollte.
Andernfalls vagabundieren sehr viel Einzelerinnerungen, die sich an völlig unakzeptable Theorien andocken oder solche produzieren.

Tatsächliche Erinnerungen und Erlebnisse sind nicht auslöschbar, aber ihre Deutung ist veränderbar und damit dem Wandel unterworfen. Stabil können sie nur durch methodisch saubere Herangehensweise werden.
Der Volksbund versucht,  mit seiner Arbeit

· in seinen fünf Jugendbegegnungsstätten,
· in der Zusammenarbeit mit Schulen,
· in der Herstellung von Geschichts- und Erinnerungstafeln an den Kriegsgräberstätten

· in der Verallgemeinerung der Betroffenheit,
· in der Eindeutigkeit der historischen und aktuellen Wertung gegen Krieg, Gewalt und Unterdrückung

möglichst konkrete Erinnerungsarbeit zu leisten, die auf der Höhe der wissenschaftlichen und didaktischen Erkenntnisse dem Frieden dient.

      Das allgemeine Totengedenken des Volksbundes am Volkstrauertag gilt daher seit 
      Langem nicht nur den gefallenen deutschen Soldaten, sondern allen Opfern von Krieg
      und Gewalt.
Man muss wissen, dass über jedem deutschen Soldatenfriedhof der direkte oder indirekte Schatten des Angriffskrieges und des Holocaust liegt. Auch dann, wenn auf einem Friedhof niemand begraben ist, der auch nur den Hauch einer Schuld auf sich geladen hat, so hat auch dieses Verhalten dazu beigetragen, dass die Gasöfen in Auschwitz länger brennen konnten. Dies ist keine individuelle Schuld, sondern unausweichliche Tragik, also historische Schuld. 
Gerade darum ist das Gedenken an die einzelnen Soldaten nötig, als Mahnung oder Warnung.
IX. Schlussbemerkung
Was bedeuten die verschiedenen Erinnerungskulturen in Deutschland? Ist es sinnvoll, dass jede Gruppe nur ihre Toten betrauert?
Wer aus der Geschichte lernen will, muss zunächst die Würde der jeweils eigenen und anderen Erinnerung und Trauer akzeptieren. Begriffen, und das heißt gelernt, ist das aber nur dann, wenn man das Eigene in allgemeine Zusammenhänge stellen und als gültig kennzeichnen kann.

In einer Demokratie ist das immer ein Prozess, der Offenheit voraussetzt und verlangt.

Noch pflegen  viele Engagierte und Betroffene ihre jeweils eigenen Erinnerungsgärten. Sie haben noch nicht gelernt, dass der Blick in Nachbars Garten hilfreich sein kann für die Bearbeitung des eigenen Feldes. Dies zu tun wäre eine Agenda.
Peter Glotz hat das wenige Wochen vor seinem Tod so formuliert:“ Jedes Volk ist eine vertrackte Mischung aus Tätern, Mittätern, Mitläufern und Opfern. Wir haben nie bezweifelt, dass  das deutsche Volk im Griff Hitlers viel zu viele Täter, Mittäter und Mitläufer hatte. Das ist aber kein Grund, der deutschen Opfer, die es eben auch gab, nicht zu gedenken.“

Angesichts von Auschwitz darf diese Bemerkung aber nicht als aufrechnender Gedanke missverstanden werden.
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